
 

Seite 1 von 2 
   

 

 

PRESSEINFORMATION 

 

Geldstrafe für Lebensmittelproduzent wegen fehlender 
Vollständigkeitserklärungen zu Verpackungsmengen – ZSVR meldet 
jeden Verdachtsfall an die Vollzugsbehörden 

Osnabrück, 3. April 2023 

Ein Spiel mit dem Feuer: Unternehmen, die mit ihren Waren sehr große 
Verpackungsmengen in Verkehr bringen und keine testierte Vollständigkeitserklärung 
bei der ZSVR hinterlegen, begehen eine Ordnungswidrigkeit und müssen mit 
empfindlichen Strafen rechnen. Das zeigt auch der Fall eines großen 
Lebensmittelproduzenten aus den Niederlanden, der seine Waren nach Deutschland 
exportiert. 

Pro Jahr brachte das Unternehmen mit seinen Waren erhebliche Verpackungsmengen in 
Verkehr. Obwohl der Lebensmittelproduzent die gesetzlich festgelegten Schwellenwerte 
überschritten hatte, kam er seiner Pflicht zur Abgabe einer Vollständigkeitserklärung nicht 
nach. Und das gleich in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Dieses Fehlverhalten hatte Folgen: 
Die ZSVR meldete den konkreten Verdachtsfall bei der zuständigen Vollzugsbehörde, die ein 
Verfahren gegen das Unternehmen eröffnete. Der Lebensmittelproduzent musste schließlich 
nicht nur alle ausstehenden Vollständigkeitserklärungen nachholen, sondern auch ein 
Bußgeld in Höhe von mehreren tausend Euro bezahlen. Einen ausführlichen Bericht zum Fall 
hat die ZSVR auf ihrer Webseite unter https://www.verpackungsregister.org/stiftung-
behoerde/fallberichte/fallberichte-im-einzelnen veröffentlicht.  

Große Mengen, große Verantwortung: Rund 6.300 Unternehmen sind verpflichtet, jeweils bis 
zum 15. Mai eine durch einen Prüfer testierte Vollständigkeitserklärung für das Vorjahr zu 
hinterlegen. Damit bestätigen sie, dass sie ihre Verpackungen ordnungsgemäß an einem 
System beteiligt und deren Recycling finanziert haben. Die Pflicht zur Abgabe einer 
Vollständigkeitserklärung besteht für Unternehmen, die mit ihren Waren Verkaufs-, Um- 
und/oder Versandverpackungen vertreiben und deren Verpackungsmengen im vergangenen 
Kalenderjahr mindestens einen der drei folgenden Schwellenwerte erreicht beziehungsweise 
überschritten haben: 

 Glas: 80.000 kg 

 Papier, Pappe, Karton (PPK) in Summe: 50.000 kg 

 Eisenmetalle + Aluminium + Kunststoffe + Getränkekartonverpackungen + sonstige 
Verbundverpackungen (LVP) in Summe: 30.000 kg 

Ergeben sich konkrete Anhaltspunkte für eine Ordnungswidrigkeit, meldet die ZSVR jeden 
Verdachtsfall bei der zuständigen Landesvollzugsbehörde. Das kann für die betroffenen 
Unternehmen sehr teuer werden. Ihnen drohen Geldbußen bis zu 100.000 Euro, wenn sie ihre 
testierte Vollständigkeitserklärung zu spät oder gar nicht abgeben. Darüber hinaus sind 
Gewinnabschöpfungen möglich. Damit Unternehmen mit großen Verpackungsmengen kein 
böses Erwachen droht, sollten sie die fristgerechte Abgabe einer Vollständigkeitserklärung als 
das betrachten, was sie auch ist – eine gesetzliche Pflicht, deren Nichtbeachtung 
Konsequenzen nach sich zieht.  

https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/fallberichte/fallberichte-im-einzelnen
https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/fallberichte/fallberichte-im-einzelnen
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Zentrale Stelle Verpackungsregister 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) mit Sitz in Osnabrück sorgt seit Inkrafttreten 
des Verpackungsgesetzes am 1. Januar 2019 als beliehene Behörde für mehr Transparenz 
und Kontrolle im Markt des Verpackungsrecyclings. Dazu führt sie ein Verpackungsregister 
aller gesetzlich verpflichteten Unternehmen aus Industrie und Handel, gleicht Mengen von 
Herstellern und Systemen ab und sorgt mit Standards für mehr recyclinggerechtes Design bei 
Verpackungen. Vorstand der Stiftung ist die Juristin Gunda Rachut.  
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Dr. Bettina Sunderdiek 

Leitung Kommunikation und Presse 
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